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§ l Einleitung 

Die Verwaltungslehre hat in den letzten 15 Jahren eine erhebliche 
Weiterentwicklung erfahren. Die Verwaltungslehre, die sich als inter-
disziplinär arbeitende Disziplin versteht, hat insbesondere aus der Sozio-
logie, der Politologie und der Ökonomie neue Impulse erhalten. Das 
Schrifttum ist heute fast unübersehbar; es ist ebenso komplex wie die 
öffentliche Verwaltung selbst. 

Der vorgelegte Leitfaden wendet sich sowohl an den Studenten als 
auch an den Verwaltungspraktiker. Er versucht, einen Überblick über 
die öffentliche Verwaltung, insbesondere über Strukturen, Aufgaben 
und Umwelteinflüsse, zu vermitteln. Der Leitfaden versucht, die Pro-
bleme, die sich für die öffentliche Verwaltung stellen, wenigstens auf-
zulisten. Schließlich wird versucht, jene Erkenntnisse zusammenzustel-
len, die als gesichert gelten können. 

Der Inhalt des Leitfadens orientiert sich weitgehend an Erkenntnis-
sen und Erfahrungen, die der Verfasser bei seiner Tätigkeit an der Fach-
hochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin und in der Senats-
verwaltung für Inneres Berlin gesammelt hat. 

Es liegt in der Natur einer solchen Kurzdarstellung, daß sie nur 
Denkanstöße zu einigen zentralen Problemen vermitteln kann, die in 
der weiterführenden Literatur ihre Vertiefung erfahren. 



§ 2 Verwaltungslehre als selbständige Disziplin 

Wir unterscheiden öffentliche und private Verwaltung. Die private 
Verwaltung wird als Management bezeichnet. Die öffentliche Verwal-
tung ist durch die Rechtswissenschaft, das private Management durch 
die Betriebswirtschaftslehre geprägt. 

Es bereitet oft Schwierigkeiten, öffentliche und private Verwaltung 
zu trennen, weil die Trennung von Staat und Gesellschaft schwierig ist. 
Die öffentliche Hand übernimmt zunehmend Aufgaben (z. B. Senioren-
betreuung, Freizeitgestaltung), die früher der Gesellschaft überlassen 
waren. Umgekehrt erfüllen gesellschaftliche Kräfte zunehmend Aufga-
ben, die als öffentliche Aufgaben anzusehen sind (z. B. bei der Resozia-
lisierung von Straftätern, durch Eltern-Kinder-Gruppen, bei der Be-
treuung von Alkoholikern und Drogensüchtigen, durch Betreuung von 
mißhandelten Frauen und Müttern in Frauenhäusern, durch Beratung 
von Jugendlichen in Fragen der Verhütung und Abtreibung sowie über 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten). 

In der öffentlichen und privaten Verwaltung gibt es strukturelle Ver-
änderungen, die sehr ähnlich sind. Verändert haben sich 

- die technischen Hilfsmittel (was z. B. durch den Einsatz der ADV, 
von Schreibautomaten deutlich wird) 

- die Arbeitstechniken (was z. B. durch den Einsatz der Netzplan-
technik, der Kostenvergleichsrechnung, der Kosten-Nutzen-Analyse, 
der Nutzwertanalyse deutlich wird) 

- die Organisationsstrukturen (was z. B. durch den Einsatz von Beauf-
tragten und Teams, durch die Einführung von Matrixfunktionen 
und funktionalen Leitungssystemen deutlich wird) 

- die Methoden der Personalauswahl und der Personalführung (was 
z. B. durch die Verwendung psychologischer Eignungstests, Manage-
mentmodellenund des kooperativen Führungsstils deutlich wird) 

- die Ansprüche gegenüber dem Personal sowie des Personals gegen-
über den Arbeitgebern bzw. Dienstherren (was z. B. durch höhere 
Anforderung an die Vorbildung- mehr und mehr wird das Abitur 
als Voraussetzung für die Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis 
gefordert -, durch sehr spezifische berufsfeldbezogene Ausbildungs-
gänge, durch die Forderung nach stetiger Fortbildung, durch die For-
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derung nach einem Höchstmaß an sozialer Sicherheit und immer 
mehr Freizeit deutlich wird). 

Öffentliche und private Verwaltung stehen z. T. vor denselben Pro-
blemen. Probleme der Personalplanung, Personalbeschaffung, Organi-
sation, Rationalisierung, der Steuerung von Planungs- und Entschei-
dungsprozessen stellen sich z. B. in beiden Bereichen in gleicher Art und 
Weise. Bürokratie gibt es in der öffentlichen und in der privaten Ver-
waltung. 

Öffentliche und private Verwaltung machen wechselseitig Anleihen. 
Die öffentliche Verwaltung bedient sich mehr und mehr der Methoden 
und Mittel (z. B. Führungsstile, Managementmodelle, Kosten-Nutzen-
Untersuchungen), die in der privaten Verwaltung mit Erfolg entwickelt 
und eingesetzt worden sind. Die private Verwaltung orientiert sich viel-
fach an den in der öffentlichen Verwaltung bestehenden Gehaltsstruk-
turen. Öffentliche und private Verwaltung stehen vor dem Problem, daß 
ihr Handeln nicht nur rechtmäßig, sondern auch effektiv sein muß. 
Öffentliche und private Verwaltung müssen sich ständig mit der Frage 
auseinandersetzen, wie sie ihre Leistungsfähigkeit verbessern können. 

Die Zielsetzung des öffentlichen und privaten Verwaltungshandeins 
ist jedoch völlig verschieden. Die private Verwaltung dient der Profit-
erzielung. Die öffentliche Verwaltung dient der Bedürfnisbefriedigung. 

Gegenstand der nachfolgenden Betrachtung ist ausschließlich die 
öffentliche Verwaltung. 

Unter öffentlicher Verwaltung verstehen wir die Verwaltung von 
Bund, Ländern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden und den sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
bzw. der Verbände von solchen. 

Unter öffentlichen Dienst verstehen wir die Tätigkeit im Dienste 
des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) 
oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit 
bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften (vgl. § 15 Abs. 2 
ArbPlSchG). 

Unter öffentlichen Aufgaben verstehen wir Aufgaben, an deren Erfül-
lung die Öffentlichkeit interessiert ist bzw. deren Erfüllung dem Ge-
meinwohl dient und die politisch als öffentliche Aufgaben anerkannt 
sind. 

Bevor wir uns mit den Gegenständen der modernen Verwaltungs-
lehre beschäftigen, wollen wir kurz skizzieren, wie die Entwicklung 
verlaufen ist. 


